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Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes 
sowie die planungsrechtliche Festsetzungen und 
die örtlichen Bauvorschriften mit den hierzu 
ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates der 
Stadt Kehl übereinstimmen. 
 
Kehl, 20.05.2010 
 
 
 
 
gez. 
 
Oberbürgermeister 
Dr. Petry 

Die Planunterlage nach dem Stand vom 
06.11.2008 entspricht den Anforderungen des 
§ 1 PlanZVO vom 18.12.1990 

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche 
Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft 
getreten. 
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Kehl - Leutesheim 

Bebauungsplan  Gewerbegebiet JAENICHE 
 
Zeichnerische Festsetzungen 
 
 MI Mischgebiet 

 GE    GEe Gewerbegebiet, eingeschränkt 

 o      a offene, abweichende Bauweise 

 GRZ Grundflächenzahl 

 H max maximale Höhe 
 
  Öffentliche Verkehrsfläche: Straße 
 

  Private Grünfläche 
 
  Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
  zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 
 St Fläche für Stellplätze 
 
  Geh- und Fahrrecht zugunsten der Öffentlichkeit 
  Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsträger 

  Stromleitung 

  Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche 
  Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere 
  bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind 

  Baugrenze 

  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen 

  Geplante Grenze 

  Geltungsbereichsgrenze 

Lärmkontingentierung 

  Sektorbegrenzung 

  Immissionsort 

 
  Flächenquelle Fläche 1 

 

  Flächenquelle Fläche 2 


